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Parlament 

1017 Wie n 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Haider und Kollegen vom 12. Juli 1988, 

Nr. 2487/J, betreffend Haftpflichtprämien für Taxis, beehre ich mich folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Die Tarifprämien für Taxis und Mietwagen wurden bei den meisten Versicherungs

unternehmen am 1. September 1987 und am 1. März 1988 im gleichen Verhältnis er

höht wie für andere Personen- und Kombinationskraftwagen. Die bestehenden Unter

schiede sind durch den Schadenverlauf begründet. Die betriebswirtschaftliehe Recht

fertigung der zum 1. September 1987 und zum 1. März 1988 vorgenommenen Prämien

erhöhungen insgesamt kann aufgrund der dem Bundesministerium für Finanzen vor

liegenden Unterlagen nicht bestritten werden. 

Zu 2.: 

Die Prämienbemessung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung unterliegt seit 

1. August 1987 dem Kartellgesetz. Gegen ein kartellrechtlich verpöntes Verhalten der 

Versicherungsunternehmen in diesem Bereich können jederzeit die im Kartellgesetz 

vorgesehenen Maßnahmen ergriffen werden. Ein solches Verhalten kann nicht von 

vornherein ausgeschlossen, wohl aber bekämpft werden. 
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Zu 3.: 

Ein funktionierender Wettbewerb kann durch gesetzliche oder administrative Maß

nahmen nicht im eigentlichen Sinn sichergestellt werden. Er hängt von einer Vielzahl 

von Faktoren ab, die der Gesetzgeber beeinflussen, aber nicht erzwingen kann. Der 

Gesetzgeber kann nur versuchen, die bestmöglichen Voraussetzungen für einen funk

tionierenden Wettbewerb zu schaffen. Dies war die Absicht, die mit dem neuen Kraft

fahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz verfolgt wurde. Soweit es derzeit beurteilt 

werden kann, hat diese gesetzliche Maßnahme das angestrebte Ziel erreicht. 
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